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· Die letztendliche Verantwortung über die vollständige Anfer-
tigung von Hausaufgaben liegt weiterhin bei den Eltern; sie 
sind durch die Hausaufgabenbetreuung nicht von ihrer 
Pflicht entbunden, sich einen Überblick über die Arbeit des 
Kindes zu verschaffen. 
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· Grundsätzlich soll möglichst vielen Kindern ein breites Erfah-

rungsspektrum ermöglicht werden. 
· Es besteht kein Anspruch auf Weiterführung eines Kurses im 

folgenden Halbjahr, da möglichst vielen Kindern  ein Kennen-
lernen ermöglicht werden soll. 

· Bei Überbuchung von Kursen werden vorrangig Kinder be-
rücksichtigt, die in einem vorherigen Halbjahr zurückgestellt 
wurden. 

· Bemühen sich sehr viele Kinder um einen Kurs, wird nach 
Möglichkeit ein Zusatzkurs eingerichtet. 

· In bestimmten Kursen (z.B. Kochen, Töpfern) mit Material-
verbrauch wird ein geringer Kostenbeitrag fällig. Die Höhe 
wird im Programm bekanntgegeben und wird von der Kurs-
leitung eingesammelt. Die Hallennutzungsgebühr für die 
Reit-AG ist vor Kursbeginn zu überweisen. 

· Die Kinder sollten rechtzeitig - aber nicht zu früh -  zu den 
Kursen erscheinen.  
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· Die Möglichkeit zur Teilnahme an Essen/Hausaufgaben/
Kursen besteht jeweils für ein Halbjahr von montags bis don-
nerstags. Dabei  ist jedes Angebot täglich einzeln buchbar. 

· Ist ein Kind zu Veranstaltungen angemeldet, ist es auch für 
die Dauer des gesamten Halbjahres zur Teilnahme verpflich-
tet. 

· Alle fristgerechten Eingänge werden berücksichtigt, verspä-
tete Eingänge nur bei noch freien Plätzen. Sollten im laufen-
den Halbjahr Änderungen notwendig werden, können diese 
nur über die Schulleitung erfolgen und nicht bei den Kurslei-
tern. 

· Bei Überbuchung von Kursen wird in jedem Einzelfall nach 
Alternativen/Lösungen gesucht. 

· In allen Fällen wird ein Kind auch während des laufenden 
Halbjahres zum Essen und zur Hausaufgabenbetreuung auf-
genommen. 

· Kinder, die nur unzuverlässig an den Veranstaltungen teil-
nehmen oder kurz nach Beginn des Schuljahres abspringen, 
werden im folgenden Halbjahr nicht vorrangig berücksichtigt. 

· Grundsätzlich haben alle Kinder den Anweisungen der Be-
treuer und Kursleiter Folge zu leisten. Treten Verstöße ge-
häuft auf, können sie von der Teilnahme an der Veranstal-
tung ausgeschlossen werden. 

· Wir sind ständig bemüht, unser Angebot zu optimieren bzw. 
zu erweitern. Dazu sind wir auf Anregungen/Rückmeldungen 
von Schülern/Eltern angewiesen. 

· Das Anmeldeformular wird nach den Weihnachtsferien 
ausgegeben . 
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· Die Mahlzeiten werden durch die Küche des St. Josef Stifts 
zum Preis von drei Euro geliefert und in der Küche der 
Hauptschule eingenommen.  

· Die Grundschulkinder werden auf dem Weg dorthin und 
auch während des Essens betreut. 

· Die Abmeldung des Kindes vom Essen muss bis 8:00 Uhr 
erfolgen, ansonsten muss die Mahlzeit in Rechnung gestellt 
werden, auch wenn sie nicht in Anspruch genommen wurde. 

· Bitte denken Sie auch im Krankheitsfall oder bei Klassen-
ausflügen an eine Abmeldung. 
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· Unsere Betreuer sind bemüht, den Kindern die notwendige 
Hilfestellung bei allen schriftlichen Hausaufgaben zu leisten: 
Die Kinder werden dabei zur selbstständigen Erledigung ih-
rer Hausaufgaben angehalten. 

· Findet die AG eines Grundschülers im Hauptschulgebäude 
statt, ist es sinnvoll, dort auch die Hausaufgaben anzuferti-
gen. 

· Die Kinder sind verpflichtet, alle Hausaufgaben schriftlich in 
der Schule zu notieren, damit sie während der Hausaufga-
benbetreuung zur Verfügung stehen. Ebenso ist die Voll-
ständigkeit der Materialien Voraussetzung. 

· Hausaufgaben, die nicht innerhalb der vorgesehenen 
Betreuungszeit erledigt sind, müssen zu Hause vervollstän-
digt werden. 

· Verschiedene Hausaufgaben können ebenfalls nicht in der 
Gruppe erledigt werden, z.B. Lese-Übungen oder Material-
beschaffung. 
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